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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2015/NK/530
öffentlich
09.03.2015
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zum 
überarbeiteten Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 19.03.2015 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Trägerbeteiligung gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB bzw. § 4 a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 1 
wie folgt abgewogen: 

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum überarbeiteten Entwurf 

Lfd. 
Nr. 

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Einwände

Anmerkungen
/Abwägung
erforderlich

Behörden/Verbände

1. Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte 

05.03.2015 03.03.2015 - X

2. Staatliches Amt für 
Landwirtschaft u. Umwelt 

04.03.2015 02.03.2015 - X

3. GRÜNE LIGA M-V e.V.
4. Landesamt für Umwelt, Na-

turschutz u. Geologie M-V 
27.02.2015 27.02.2015. keine 

Stellungn.
5. Landesamt für Kultur und 

Denkmalpflege
26.02.2015 25.02.2015 - X

6. NABU M-V
7. BUND e.V.
8. Landesamt für innere

Verwaltung M-V
9. Kabel Deutschland 24.02.2015 20.02.2015 - X
10. e.dis AG 25.02.2015 23.02.2015 X -
11. Deutsche Telekom 16.02.2015 16.02.2015 - X

Bürger

1. Herr Schmidt, Neukalen 27.02.2015 25.02.2015 - X
2. Herr Wasserstradt, 

Neukalen
02.02.2015 02.02.2015 - X

3. Frau Weinert, Dargun 02.02.2015 02.02.2015 - X

keine Stellungnahme abgegeben haben:
 GRÜNE LIGA  
 NABU  
 BUND  
 LA für innere Verwaltung

Die Stadt Neukalen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

2. Abwägung 



                                                           Seite: 2/2

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden, Träger öffentlicher Belange und Bürger, die 
Bedenken und Anregungen erhoben haben von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen.  

Sach- und Rechtslage:
Die Stadtvertretung Neukalen hat am 08.01.2015 den überarbeiteten Entwurf der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gebilligt und zur Beteiligung der betroffenen Träger öffentlicher Belange und 
der Öffentlichkeit bestimmt.
Die betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 26.01.2015 zur 
Stellungnahme aufgefordert.
Die Öffentlichkeit wurde durch Auslegung vom 02.02.2015 bis zum 03.03.2015 beteiligt.
Die durch die eingegangenen Stellungnahmen vorgebrachten öffentlichen und privaten
Belange wurden untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Peenestadt Neukalen trägt die Kosten für die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes.
Die Kosten wurden im Haushaltsplan unter der Haushaltsstelle 4/5.1.1.00.562550 eingestellt.

Anlagen:
Abwägungstabellen (Anlage 1)
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Stellungnahme Nr.1/1  Abwägung Abstimmung 

 

 ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1/2 Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
Zu 1. 
Punkt 1.0 der Begründung enthält Aussagen darüber, wie bezüglich der 
Bedingungen und Auflagen Nr.1-4 zur Erweiterung des Hafens verfahren 
wurde bzw. wird. Wie dem Protokoll vom 15.12.2014 zu entnehmen ist, war 
die Festlegung Nr.5 (Übersendung des Gutachtens von Frau Dr. 
Schellhammer an den BUND) bereits erfüllt worden. 
Die unter Nr.2-4 aufgeführten Auflagen und Bedingungen werden im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens und der Umsetzung des konkreten Vorhabens 
beachtet und erfüllt. 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 2 Abwägung Abstimmung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abwägung 
 
Zu 2. 
In den Plan und in der Begründung sind entsprechende Hinweise bzw. 
Vermerke zur Hochwassergefährdung mit aufgenommen worden.  
In der Begründung wurden die Wasserstände (HQ 100 und HQ 200) ergänzt. 
 
Zu 3. 
Der Hinweis zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen wird in die 
Begründung mit aufgenommen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 5/2 Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Bodendenkmals Altstadt; im 
Flächennutzungsplan erfolgte die nachrichtliche Übernahme. 
 
Die Nebenbestimmungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 9 Abwägung Abstimmung 

 
 
 

 
 
 
Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan 
hingewiesen; in die Begründung zur 2.Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurden ergänzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen 
Anlagen der Versorgungsträger zu beachten sind. 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 11 Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 

 
 
 
Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan 
hingewiesen; in die Begründung zur 2.Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurden ergänzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen 
Anlagen der Versorgungsträger zu beachten sind und bei der Aufstellung der 
Bebauungspläne in allen Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien vorgesehen werden. 
 
Eine Ausfertigung des Planes mit Erläuterungsbericht ist nach Abschluss des 
Verfahrens gesondert zu beantragen und gegen ein Entgelt erhältlich. 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1 Bürger Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen: 
 
Die Stadtvertretung Neukalen hat am 08.01.2015 den zum Entwurf der 
2.Änderung des Flächennutzungsplanes eingegangenen Einspruch 
(Schreiben Herr Schmidt vom 26.10.2014) geprüft. Das Ergebnis der 
Abwägung ist mit Schreiben vom Amt Malchin am Kummerower See vom 
25.01.2015 mitgeteilt worden. 
 
Zum Einspruch vom 26.10.2015 hat die Stadtvertretung folgende Abwägung 
beschlossen: 
 
„Das Grundstück Wallstraße 31 liegt nicht im Geltungsbereich der 2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Allgemeine Anmerkungen: 
Der Flächennutzungsplan ist Ziel und Leitplan der Gemeinde, in dem die Art 
der Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt wird. Im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen sind die südlich des Schäfer-
Teichplatzes und östlich der Hafenstraße liegenden Flächen als 
„Wohnbauflächen“ dargestellt und der Altstadtbereich östlich der Hafenstraße 
als „Besonderes Wohngebiet“.  
Der Flächennutzungsplan besitzt keine eigene Rechtswirkung gegenüber 
Bürgern. Verbindlich und rechtswirksam gegenüber Bürgern ist der 
Bebauungsplan, der aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln  ist. Die 
Stadt Neukalen hat den B-Plan Nr.7 „Beim alten Schlossgarten“ aufgestellt 
und mit dem Bebauungsplan ihre Planungsziele konkret vorgegeben. 
Langfristig sollen die Garagen und Nebengebäude an der Hafenstraße 
beseitigt werden, um entlang der Hafenstraße eine öffentliche Grünfläche 
anzulegen und diesen Bereich städtebaulich aufzuwerten.“ 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr.2 Bürger  Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der Einspruch sich auf den Sachverhalt 
„Nutzung der vorhandenen Garage südlich des Schäfer-Teich-Platzes“ 
bezieht. Dazu ist folgendes anzumerken:  
 

• Die betroffene Fläche liegt nicht im Geltungsbereich der 2.Änderung 
des Flächennutzungsplanes.  
 

• Den Widerspruch (Schreiben Herr Wasserstrad vom 10.10.2014) 
gegen den Bebauungsplanes Nr.7 „Beim alten Schlossgarten“ hat das 
Amt Malchin am Kummerower See mit Schreiben vom 1.12.2014 
beantwortet. 
  

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 3 Bürger Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der Einspruch sich auf den Sachverhalt 
„Nutzung der vorhandenen Garage südlich des Schäfer-Teich-Platzes“ 
bezieht. Dazu ist folgendes anzumerken:  
 

• Die betroffene Fläche liegt nicht im Geltungsbereich der 2.Änderung 
des Flächennutzungsplanes.  
 

• Den Widerspruch (Schreiben Frau Weinert vom 14.10.2014) gegen 
den Bebauungsplanes Nr.7 „Beim alten Schlossgarten“ hat das Amt 
Malchin am Kummerower See mit Schreiben vom 1.12.2014 
beantwortet. 

 

ja nein Enth. 

 



Stellungnahme Nr. 5/1 Abwägung Abstimmung 

Landesamt für Kultur und E) 
ja nein Enth. 
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Ihr Schreiben: 26012015 

AMT MALCHIN am Kummerower See 	 Ihr Zeichen: 	40 Je 

Der Amtsvorsteher 	 Bearbeitet von: Bauleitplanung 
Telefon: 	0385/5 88 79 - 311 Fr Beulhang 

Postfach 1151 	 0385/5 68 79 -312 Fr Bohnsaca 
0385/5 88 79.313 Hr (Sumy 

Mein Zeichen: 01-1438.1/Neuluden, Stad1-02-03 
17131 Malchin 	 B. Immer angeben!) 

L 	 J 	Schwerin, den 25 02 2015 

Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen, hier: 2. Änderung U.Z. mit dem B-Plan Nr. 7 "Beim 
alten Schlossgarten"), hier: Beteiligung der Behörden zum überarbeiteten Entwurf mit 
Umweltbericht v. 05.01.2015 
Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Bereich des o. g. Vorhabens sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand Bodendenkmale 
bekannt, die durch die geplanten Maßnahmen berührt werden. Detaillierte Angaben zum Umgang 
mit diesen Denkmalen sind als Anlage dieser Stellungnahme zu entnehmen. 

Erläuterungen: 
Denkmale sind gemäß § 2 (1) DSchG M-V Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an 
deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend für die 
Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbelts- und 
Wirtschaftsbedingungen sind und für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, 
geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen f§ 2(1) DSchG M-V]. Gem. § 1(3) 
sind daher bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege zu berücksichtigen. 

Diese Stellungnahme erfolgt In Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Fachbehörden für 
Bodendenkmale bzw. Denkmalpflege und als Träger öffentlicher Belange t§ 4 (2) Pkt. 6 DSchG M-V1. 

Mit freundlichen Grüßen 	 nachrichtlich arr 
Im Auftrag 	 Untere Denkmalschutzbehörde, MSE 

gez. Dr. Detlef Jantzen 	 gez. Dr. Bettina Gnekow 
Landesarchäologe 	 Dezernatsleiterin Prakt. Denkmalpflege 

1 Anlage 

Das Schreiben wurde maschinell erstellt und Ist ohne Unterschrift gültig, 

N/2013 F011/cloc/Tabellen Abwägung ÜEntwurf.doc 


	Vorlage
	Anlage  1 Tabellen  ÜEntwurf 9 03 2015
	Anlage  2 Stellungnahme

